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 Veröffentlicht am 30.10.1991

Norm

AHG §1 Cd14

WRG §130

WRG §133

Rechtssatz

Ein Organ der Gewässeraufsicht, das auf einer Deponie eine Probe zieht, muß bei Anwendung des maßgeblichen

Sorgfaltsmaßstabes des § 1299 ABGB dem Laboratorium alle jene Umstände bekannt geben, die sich anläßlich der

Probenziehung ergeben und die für die Laboruntersuchung von Bedeutung sein können. Arbeitsteilung

(Probenziehung einerseits, Laboruntersuchung andererseits) kann kein Grund dafür sein, den bei der Probenziehung

gewonnenen Kenntnisstand derart zu "verdünnen", daß im Laboratorium nur mehr eine ungezielte

Routineuntersuchung durchgeführt wird.
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